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Amtliche Bekanntmachungen

Thüringer Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Satzung 
der Thüringer Tierseuchenkasse 

über die Erhebung 
von Tierseuchenkassenbeiträgen 

für das Jahr 2015

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 
4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBI. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2013 (GVBI. S. 
299), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 2. Okto-
ber 2014 und 3. Dezember 2014 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2015 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt: 
1.  Pferde, Esel, Maultiere und 
 Maulesel  je Tier 4,20 Euro
2.  Rinder einschließlich Bisons, Wisente 
 und Wasserbüffel
2.1 Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate  je Tier 6,50 Euro
3. Schafe und Ziegen 
3.1 Schafe bis 9 Monate  je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe über 9 bis 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe über 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis 9 Monate  je Tier 2,30 Euro
3.5  Ziegen über 9 Monate bis 18 Monate  je Tier 2,30 Euro
3.6  Ziegen über 18 Monate  je Tier 2,30 Euro
4.  Schweine
4.1  Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1  weniger als 20 Sauen  je Tier 1,20 Euro
4.1.2  20 und mehr Sauen  je Tier 1,60 Euro
4.2  Ferkel bis 30 kg  je Tier 0,60 Euro
4.3  sonstige Zucht- und Mastschweine
 über 30 kg
4.3.1  weniger als 50 Schweine  je Tier 0,90 Euro
4.3.2  50 und mehr Schweine  je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.
5.  Bienenvölker  je Volk 1,00 Euro
6.  Geflügel 
6.1  Legehennen über 18 Wochen 
 und Hähne  je Tier 0,07 Euro
6.2  Junghennen bis 18 Wochen
 einschließlich Küken  je Tier 0,03 Euro
6.3  Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken  je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner 
 einschließlich Küken  je Tier 0,20 Euro
7. Tierbestände von Viehhändlern vier v. H. der umge-
  setzten Tiere des 
  Vorjahres 
  (nach § 2 Abs. 7) 
8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden
 beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt  6,00 Euro
 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2015 keine 
Beiträge erhoben.
(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemein-
sam versorgt werden. 
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht. 
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn: 
1.  Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-

Verordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im 
Ergebnis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für 

den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 in die 
Kategorie I eingestuft worden. 

2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebestän-
den in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf 
der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe 
in Kategorie I eingestuft. 

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 
2 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse 
durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2015 schriftlich vor-
zulegen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) 
gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestim-
mungen dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Bienenvölker und 
Geflügel ist entscheidend, wie viele Tiere oder Bienenvölker bei 
der gemäß § 18 Abs. 1 ThürTierGesG durchgeführten amtlichen 
Erhebung am Stichtag 3. Januar 2015 vorhanden waren.
(2) Die Tierhalter haben unter Verwendung des amtlichen Erhe-
bungsvordruckes (Meldebogen) spätestens zwei Wochen nach 
dem Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und 
die Art und die Zahl der bei ihnen am Stichtag vorhandenen 
Tiere und Bienenvölker oder die Aufgabe der Tierhaltung (auch 
vorübergehend) anzugeben. Für jede Tierhaltung, die nach der 
Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und eine entspre-
chende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebogen aus-
zufüllen.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet 
oder werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart 
in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich nachzumelden. Dies gilt auch, 
wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem Stichtag die 
Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgeborenen 
Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei 
Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumel-
denden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur 
vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann 
auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveran-
lagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter für diese Tiere 
seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes 
für das Jahr 2015 nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die 
Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer 
Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befrei-
ung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren 
Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von 
Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2015 keinen amtlichen Er-
hebungsvordruck (Meldebogen) erhalten haben, sind verpflich-
tet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 2015 
der Tierseuchenkasse schriftlich anzuzeigen.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Melde-
pflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der je-
weils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht 
oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf 
der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig 
ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragser-
hebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pfer-
de, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des 
umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2015 anzugeben. 
Für die Beitragsberechnung ist die Zahl vier v. H. der im Vor-
jahr umgesetzten Tiere maßgebend. Absatz 2 gilt entsprechend. 
Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder 
juristische Personen, die
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, 

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.
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SR 59/2014
Beschluss zur Genehmigung des Grundstückskaufvertrages mit 
Auflassung UR 1265/2014 R. vom 28.10.2014
SR 61/2014
Herstellung der Öffentlichkeit zu dem Beschluss SR 59 /2014, 
der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefasst worden ist
SR 62/2014
Herstellung der Öffentlichkeit der 4. Stadtratssitzung

Mitteilungen

Aufruf an alle Hundehalter

Sehr geehrte Hunderhalterinnen und -halter!

Sie sowie alle Gäste der Stadt Langewiesen sowie 
des OT Oehrenstock werden gebeten, Ihre Hun-
de so zu halten, dass eine Gefährdung für andere 
Menschen und Tiere vermieden wird.
In letzter Zeit sind mehrere Zwischenfälle durch 
frei umherlaufende und unbeaufsichtigte Hunde 
passiert. Auch in den Außenbereichen sind Men-
schen gebissen worden und mehrere Wildtötun-
gen durch streunende Hunde geschehen.
Wir weisen zusätzlich auf folgende Punkte hin:
- Hunde-Anmeldungspflicht:
Alle im Gemeindegebiet gehaltenen Hunde müssen bei der 
Stadtverwaltung Langewiesen (siehe Hundesteuersatzung) per-
sönlich im Rathaus Zimmer 8 oder per Fax (03677/8077-77) an-
gemeldet werden und erhalten als Nachweis eine Hundemarke, 
die vom Hund getragen werden muss.
- Pflicht zur Hundeaufsicht:
Hundehalter haben ihren Hund so zu halten, dass keine ande-
re Person oder kein anderes Tier gefährdet wird. Im Zweifelsfall 
ist der Hund im Freien an die Leine zu nehmen. Falls ein streu-
nender Hund vom Jäger beim Hetzen eines Wildtieres gesichtet 
wird, hat dieser die Möglichkeit des sofortigen Hundeabschus-
ses. Lassen Sie deshalb Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt frei 
umherlaufen! Nach dem Thüringer Waldgesetz besteht im Wald 
und in einem Umfeld von 100 m Leinenpflicht!
- Beseitigung des Hundekots:

Die Verschmutzung durch Hundekot stellt eine Ordnungswidrig-
keit im Abfallrecht dar; deshalb sind die verrichteten Hundekot-
haufen vor allem auf den Wegen und Anlagen vom Hundehalter 
zu beseitigen. Dies gilt auch im Wiesenbereich der Landwirte, da 
die Wiesenmahd sonst durch gefährliche Bakterien verunreinigt 
ist bzw. das Gras von den Kühen nicht gefressen wird.
Die Stadt Langewiesen hat zur Abhilfe dieses Missstandes in 
2014 im Stadtgebiet und dem OT Oehrenstock 20 Hundetoiletten 
aufgestellt. Diese Hundetoiletten sind mit einem Tütenspender 
und einem Abfallbehälter ausgestattet.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden am 31. März 2015 fällig, die Beiträge 
nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 zwei Wochen nach Zugang des Bei-
tragsbescheides. Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen 
bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierbesitzer, die schuldhaft
1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen 

Tierbestand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe 
Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben ma-
chen oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchen-
kasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung 
nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung 
nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren 
geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 
2. Oktober 2014 und 3. Dezember beschlossene Satzung der 
Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseu-
chenkassenbeiträgen für das Jahr 2015 wurde in vorstehender 
Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Soziales, 
Familie und Gesundheit vom 13. Oktober 2014 und 4. Dezember 
2014 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 
ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 5. Dezember 2014
Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

BeschIüsse der 4. Stadtratssitzung 
am 18.12.2014
SR 50/2014
Zustimmung zur Tagesordnung für den öffentlichen Teil
SR 51/2014
Genehmigung der Niederschrift über die 3. Stadtratssitzung am 
27.10.2014
SR 52/2014
Beschluss zur Festlegung der Termine der Stadtratssitzungen 
2015
SR 53/2014
Beschluss zur Bewilligung der als Anlage aufgeführten überplan-
mäßigen Ausgaben
SR 54/2014
Beschluss zur Vergabe der Lagebezeichnung und Hausnummer 
„Robert-Bosch-Ring 1“ für eine noch zu vermessende Teilfläche 
aus dem Flurstück 3020 der Flur 12, Gemarkung Langewiesen
SR 55/2014
Beschluss zum Entwurf der 2. Vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes Gewerbegebiet „Folgewiesen - Teilbereich Ost“
SR 56/2014
Beschluss zur Behandlung der nachfolgenden Tagesordnungs-
punkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit
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7. Solarbauwettbewerb Ilm-Kreis

Auf in die neue Runde! 

Auch in diesem Jahr lobt die Regionale Agenda 21 Ilm-Kreis den 
Solarbauwettbewerb aus und freut sich schon auf zahlreiche Mo-
delle rund um die alternative Energiegewinnung. 
Auch wenn der Name des Wettbewerbs es vermuten lässt, be-
schränkt sich das Thema nicht nur auf die Solarenergie, sondern 
lässt dem Teilnehmer alle Möglichkeiten im Bereich der Erneuer-
baren Energien aktiv zu werden. 
Bis zum 17.4.2015 (12 Uhr) können im Regionalem Agenda 
21 Ilm-Kreis Büro, Weimarer Str. 23, 98693 Ilmenau, Modelle 
eingereicht werden. Dabei können diese in Gruppenarbeit, als 
Einzelarbeit oder als Klassenprojekt gebaut und abgegeben 
werden. 
Mitmachen lohnt sich!
Gewinnt mit eurer Klasse einen Erlebnistag an der Universität 
Ilmenau (Für Schulen ab Klasse 5) oder einen Tag der Erneuer-
baren Energien im Schülerfreizeitzentrum Ilmenau (für Schüle-
rinnen und Schüler bis Klasse 4). Daneben werden Einzelpreise 
verliehen und besonderes Engagement und beeindruckende 
Modelle ausgezeichnet.
Wie in jedem Jahr stellt das Regionale Agenda 21 Ilm-Kreis Büro 
sogenannte Starterpakete zur Verfügung. Diese beinhalten Mi-
niatur-PV-Modul und einen kleinen Motor. Unter info@eut-ev.de 
kann sich für den Wettbewerb angemeldet und die Starterpakete 
bestellt werden. 
Die Preisverleihung findet am 22..4.2015 im Lindenberggym-
nasium zum Schul-Energie-Tag statt, welcher im Rahmen der 
Woche der Erneuerbaren Energien im Ilm-Kreis bereits Tradition 
pflegt. Zur Abschlussveranstaltung der WEE am Samstag, den 
25.4.2015 werden dann alle Modelle noch einmal ausgestellt. 
Mehr Informationen unter

www.eut-ev.de
Wir freuen uns auf alle kreativen Modelle und wünschen schon 
jetzt viel Spaß beim Basteln und Werkeln.
Energie- und Umweltpark Thüringen e.V. 
Regionales Agenda 21- Büro Ilm-Kreis 
Weimarer Straße 23
98693 Ilmenau 
Telefon 03677 / 46 76 428
Fax 03677 / 46 76 430
E-Mail agenda21@eut-ev.de

Wir gratulieren

… zum Geburtstag
12.01. zum 79. Geburtstag Herrn Schneider, Horst
12.01. zum 94. Geburtstag Frau Seeber, Elfriede
   OT Oehrenstock
13.01. zum 80. Geburtstag Frau Haueisen, Gerda
13.01. zum 72. Geburtstag Herrn Siegmund, Herbert
14.01. zum 74. Geburtstag Herrn Hoke, Siegfried
   OT Oehrenstock
15.01. zum 65. Geburtstag Frau Graf, Helga
   OT Oehrenstock
15.01. zum 72. Geburtstag Herrn Hofmann, Rolf-Rüdiger
   OT Oehrenstock
15.01. zum 80. Geburtstag Frau Wagner, Hannelore
16.01. zum 86. Geburtstag Frau Ackermann, Marie
16.01. zum 80. Geburtstag Herrn Machleb, Siegfried
   OT Oehrenstock
17.01. zum 67. Geburtstag Herrn Nitzsche, Horst
18.01. zum 68. Geburtstag Herrn Dr. Hoffmann, Armin
18.01. zum 75. Geburtstag Herrn Schlott, Manfred
19.01. zum 92. Geburtstag Frau Hoffmann, Charlotte
19.01. zum 71. Geburtstag Frau Möller, Ursula
   OT Oehrenstock
20.01. zum 69. Geburtstag Herrn Eckstein, Werner
20.01. zum 68. Geburtstag Herrn Hertzer, Klaus-Dieter

Das Entsorgungskonzept basiert darauf, dass der Hundehalter 
beim Ausführen des Hundes an dieser Hundetoilette eine Tüte 
entnimmt, während des Spaziergangs die Notdurft des Hundes 
mit dieser Tüte aufnimmt und bei Rückkehr diese Tüte in den Ab-
fallbehälter der Hundetoilette bzw. einen anderen Abfallbehälter 
einwirft.
Jeder Verstoß der oben genannten Punkte stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar; unabhängig davon können geschädigte Personen 
Schadensersatzansprüche geltend machen!
Helfen Sie bitte mit, dass unser Langewiesen (sowie Oehren-
stock) sauber ist und bleibt sowie Gefahren für Mensch und Tier 
vermieden werden.
Vielen Dank
Brandt
Bürgermeister

Informationen

Verkauf
Die Stadt Langewiesen verkauft eine alte Kutsche (siehe Bild) an 
privat oder Vereine.
Schriftliche Interessenbekundungen bitte bis Ende Januar 2015 
an:
 Stadtverwaltung Langewiesen,
 Ratsstr. 1, 98704 Langewiesen.
Danach wird ein Vor-Ort-Termin zur Besichtigung ausgemacht.

Gottesdienste für Januar/Februar 2015

Langewiesen

Januar
11. Januar 2015 09:30 Uhr Gottesdienst
18. Januar 2015 09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
25. Januar 2015 09:30 Uhr Gottesdienst
Februar
1. Februar 2015 09:30 Uhr Gottesdienst
8. Februar 2015 09:30 Uhr  Gottesdienst

Oehrenstock

Januar
18. Januar 2015 11:00 Uhr Gottesdienst
28. Januar 2015 15:00 Uhr Gemeindenachmittag
Februar 
1. Februar 2015 11:00 Uhr Gottesdienst
15. Februar 2015 11:00 Uhr Gottesdienst
25. Februar 2015 15:00 Uhr Gemeindenachmittag
Bitte beachten Sie auch die Aushänge im Schaukasten!
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20.01. zum 83. Geburtstag Herrn Klose, Horst
   OT Oehrenstock
20.01. zum 81. Geburtstag Herrn Scheler-Eckstein,
  Manfred
20.01. zum 89. Geburtstag Frau Zange, Gertrud
21.01. zum 81. Geburtstag Herrn Glöckner, Richard
21.01. zum 75. Geburtstag Herrn Grübel, Martin
   OT Oehrenstock
21.01. zum 68. Geburtstag Herrn Harz, Gerald
21.01. zum 75. Geburtstag Frau Merten, Christel
21.01. zum 71. Geburtstag Frau Schrickel, Magdalene
22.01. zum 75. Geburtstag Frau Heubach, Henni
22.01. zum 74. Geburtstag Frau Lenz, Heiderose
22.01. zum 67. Geburtstag Frau Türk, Heidemarie
23.01. zum 67. Geburtstag Herrn Mey, Peter
   OT Oehrenstock
23.01. zum 74. Geburtstag Frau Rothmeier, Edith
24.01. zum 83. Geburtstag Frau Ebert, Beate
24.01. zum 86. Geburtstag Frau Heintz, Dora
24.01. zum 76. Geburtstag Frau Hörnlein, Christine
24.01. zum 65. Geburtstag Herrn Raschke, Hans-Jürgen
   OT Oehrenstock
25.01. zum 84. Geburtstag Frau Hopf, Helga
25.01. zum 87. Geburtstag Herrn Koslowski, Alfred
25.01. zum 85. Geburtstag Frau Seeber, Rose-Marie
26.01. zum 88. Geburtstag Herrn Böhme, Hans
26.01. zum 78. Geburtstag Herrn Graf, Edgar
   OT Oehrenstock
26.01. zum 71. Geburtstag Frau Möller, Heidelore
26.01. zum 80. Geburtstag Frau Pörsch, Marie
28.01. zum 76. Geburtstag Frau Mittelbach, Friedgard
29.01. zum 67. Geburtstag Frau Fochtler, Nora
29.01. zum 76. Geburtstag Frau Kriltz, Ursula
29.01. zum 71. Geburtstag Herrn Profe, Helmut
   OT Oehrenstock
29.01. zum 97. Geburtstag Herrn Schmidt, Bruno
29.01. zum 68. Geburtstag Herrn Vogler, Hans-Joachim
30.01. zum 71. Geburtstag Herrn Ludwig, Karl-Heinz
31.01. zum 72. Geburtstag Herrn Kopiske, Paul
01.02. zum 82. Geburtstag Frau Praße, Waltraut
02.02.  zum 82. Geburtstag Frau Mittelbach, Johanna
02.02.  zum 88. Geburtstag Frau Steinert, Ilse
03.02. zum 76. Geburtstag Frau Grübel, Maria
   OT Oehrenstock
03.02. zum 72. Geburtstag Frau Strauß, Heidrun
04.02. zum 71. Geburtstag Herrn Dr. Genzel, Udo
   OT Oehrenstock
04.02. zum 66. Geburtstag Herrn Katzarov, Stefan
05.02. zum 68. Geburtstag Herrn Holzhäuser, Werner
05.02. zum 86. Geburtstag Herrn Meinhardt, Manfred
06.02. zum 67. Geburtstag Frau Seeber, Regina
07.02. zum 80. Geburtstag Herrn Brückner, Heinz

07.02. zum 84. Geburtstag Herrn Schwarzbach, Günther
08.02. zum 81. Geburtstag Herrn Dietrich, Theo
   OT Oehrenstock
08.02. zum 65. Geburtstag Frau Mittelbach, Heidemarie
09.02. zum 83. Geburtstag Herrn Mittelbach, Manfred
09.02. zum 75. Geburtstag Herrn Strauß, Hans-Werner
10.02. zum 70. Geburtstag Frau Dornberger, Adelheid
10.02. zum 96. Geburtstag Frau Vogler, Eugenia
11.02. zum 79. Geburtstag Herrn Geber, Manfred
11.02. zum 85. Geburtstag Frau Vock, Dora
12.02. zum 82. Geburtstag Frau Beyer, Edith
12.02. zum 78. Geburtstag Frau Geber, Anita
12.02. zum 75. Geburtstag Herrn Hennighaus, Gustav
   OT Oehrenstock
12.02. zum 65. Geburtstag Herrn Huß, Helmut
12.02. zum 66. Geburtstag Herrn Plotz, Karl-Heinz
   OT Oehrenstock
12.02. zum 83. Geburtstag Herrn Strauß, Helmut
13.02. zum 66. Geburtstag Herrn Witzel, Ernst

Vereine und Verbände

TSV 1865 Langewiesen e. V.
wünscht all seinen Mitgliedern und den Bürgern der Stadt Lange-
wiesen noch ein gesundes, sportliches Neues Jahr 2015.
Haben auch Sie gute, sportliche Vorsätze? Hier unsere Angebo-
te, um mit Gleichgesinnten etwas für die Gesundheit zu tun.
Sonderangebot - Winterspeck ade - Schnupperkurs und Infor-
mationen, Samstag, den 10.01.2015 um 10 Uhr Sportplatz TU 
Ilmenau in Zusammenarbeit mit „Fit mit Schmidt“
Aroha (das gelenkschonende Herz-Kreislauf-Training) und Ü60 
- Montag 15:00 Uhr
allgemeine Fitness - Freitag 19:00 Uhr
Frauenfußball - Freitag 17:45 Uhr
Fußball - Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Zeiten bitte in der 
Sparte erfragen
Gesellschaftstanz für Paare (14-tägig ab 28.01.2015) - Bürger-
haus 18:30 Uhr
Kegeln - Di - Senioren (m/w) 19 Uhr, Do - Männer ab 18 Uhr, 
Fr - Jugendliche ab 15 Uhr 
Leichtathletik für Kinder und Jugendliche - Montag 16:15 Uhr
Tischtennis - Kinder und Jugendliche Di + Do 18 Uhr, Erwach-
sene Di + Do 19 Uhr
Volleyball - Mittwoch 20 Uhr 

Veranstaltungen

Veranstaltungskalender der www-region

Langewiesen

Datum Veranstaltung  Beginn  Kommune Veranstaltungsort
09.01. der BdV begrüßt das neue Jahr 14.00 Uhr Gehren Heimatstube des BdV
10.01. Weihnachtsbaumverbrennung  Böhlen Spielplatz
10.01. Gehrener Königsfeuer 17.00 Uhr Gehren Schlossruine
13.01. Singe-Manufaktur 19.30 Uhr Langewiesen KulturFabrik
17.01. Winterwanderung 10.00 Uhr Wolfsberg Gräfinau-Angstedt
17.01. 1.Büttenabend des Möhrenbacher
 Carneval Club 20.00 Uhr Möhrenbach Ratskellersaal
19.01 Buchlesung „Das Geheimnis um die Briefe 
 on Stalingrad“  20.00 Uhr  Neustadt Gemeindezentrum
24.01. Familienfasching 18.00 Uhr Gillersdorf Gemeindesaal+24.01.
 2.Büttenabend des Möhrenbacher Carneval Club 20.00 Uhr Möhrenbach Ratskellersaal
24.-25.01. Fußball Nachwuchs Hallenturnier   Gehren Schobse-Sporthalle
27.01. Singe-Manufaktur 19.30 Uhr Langewiesen KulturFabrik
30.01. Treffen Selbsthilfegruppe Diabetiker 14.00 Uhr Langewiesen Bürgerhaus
31.01. BCC Faschingsveranstaltung  Großbreitenbach Zweifelderhalle
  19.00 Uhr  am Vitzberg
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Datum Veranstaltung  Beginn  Kommune Veranstaltungsort
31.01. Rentner-u. Kinderfasching / Büttenabende  14.00 Uhr Wolfsberg/ Gaststätte
  20.00 Uhr Bücheloh „Zur Buche“
31.01.  1. Büttenabend  20.11 Uhr Oehrenstock Haus das Gastes
31.01. Fußball Nachwuchs Hallenturnier   Gehren Schobse-Sporthalle

Februar
01.02. Fußball Nachwuchs Hallenturnier   Gehren Schobse-Sporthalle
01.02.  Kinder- und Familienfasching 15.00 Uhr Großbreitenbach Zweifelderhalle am Vitzberg
02.02. Buchlesung „Das Geheimnis um
 die Briefe von Stalingrad“  20.00 Uhr Neustadt Gemeindezentrum
07.02. Gehrener Karneval 20.00 Uhr Gehren Gasthaus „Zum Steinbruch“
07.02. Büttenabend  20.00 Uhr Gillersdorf Gemeindesaal
07.02. 2. Büttenabend  20.11 Uhr Oehrenstock Haus das Gastes
07.02. Rentnerfasching / Kinderfasching /
 Büttenabende  14.00 Uhr Wolfsberg/
  20.00 Uhr Bücheloh Gaststätte „Zur Buche“
07.-14.2. Trans Thüringia, Europas längstes  Neustadt und Am Bauhof Neustadt
 reinrassiges Schlittenhunderennen  Masserberg
08.02. Prolog um Neustadt 45 km 11.00 Uhr
09.02. 2. u. 3. Etappe 09.00 Uhr
10.02. 4. Lauf 11.00 Uhr
11.02. Umzug nach Masserberg
08.02. Kinderfasching 14.30 Uhr Oehrenstock Haus das Gastes
08.02. Rentnerfasching / 14.00 Uhr Wolfsberg/ Gaststätte
 Kinderfasching / Büttenabende  20.00 Uhr Bücheloh „Zur Buche“
10.02. Singe-Manufaktur 19.30 Uhr Langewiesen KulturFabrik
jeden
Montag Gemütlicher Seniorennachmittag  14.00 Uhr  Neustadt Seniorentreff
jeden
Dienstag  Winterliche Wanderung am Rennsteig  Neustadt Treffpunkt: Kammweg
 mit anschließendem Kaffeetrinken 13.00 Uhr 
jeden
Donnerst. Gemütlicher Abend mit Tanzmusik 20.00 Uhr Neustadt Rennsteighotel
Kammweg
jeden
Samstag Fackelwanderung mit anschl.
 Glühweintrinken  20.00 Uhr Neustadt Treffpunkt: Kammweg
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Nächster Redaktionsschluss

Freitag, den 06.02.2015

Nächster Erscheinungstermin
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